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Publizierende Stelle 
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB), Eisengasse 8, 4051 Basel

Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Stiftung 
Oekomedia mit Culture of Change Foundation 
2. Veröffentlichung

Übertragende Organisation:  
Stiftung Oekomedia 
CHE-114.342.080 
Elisabethenstrasse 22 
4051 Basel 

Übernehmende Organisation:  
Culture of Change Foundation 
CHE-300.970.615 
Elisabethenstr. 22 
4051 Basel 

Rechtliche Hinweise:  
Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG).  
Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können 
innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer 
Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen. 
Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 85 Abs. 1 FusG). Die Gläubigerinnen 
und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Stiftungen können innerhalb von drei 
Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch 
die übernehmende Stiftung verlangen. 
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